
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 2 BvR 2630/18 -

In dem Verfahren
über
die Verfassungsbeschwerde

des Herrn H…,

- Bevollmächtigter:

Rechtsanwalt Dipl.-Jur. Jens Usebach, LL.M.,
Salomonsgasse 6, 50667 Köln -

gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Bamberg vom 19. November 2018 - 3 Ws
51/18 -

hat die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Richter Huber

und die Richterinnen Kessal-Wulf,

König

gemäß § 93b in Verbindung mit § 93a BVerfGG in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473) am 29. Mai 2019
einstimmig beschlossen:

Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen.

G r ü n d e :

I.

1

Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Einstellung eines strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahrens.

2

1. Am 6. April 2017 gegen 13:15 Uhr geriet der Beschwerdeführer als Fahrer eines PKW
in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Hierbei gab er gegenüber dem kontrollierenden Po-
lizeiobermeister, dem Beschuldigten, an, am 4. April 2017 gegen 23:00 Uhr einen Joint
geraucht zu haben. Der mit Zustimmung des Beschwerdeführers durchgeführte Urintest
reagierte positiv auf THC. Daraufhin ordnete der Beschuldigte um 13:30 Uhr gegen den
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Willen des Beschwerdeführers eine Blutentnahme an, ohne zuvor versucht zu haben, ei-
nen Richter oder Staatsanwalt zu erreichen. Die Blutentnahme wurde kurz darauf im
Krankenhaus P. durchgeführt.

3

2. Ein gegen den Beschwerdeführer eingeleitetes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde
gemäß § 47 Abs. 2 OWiG eingestellt, da angesichts des willkürlichen Handelns bei der
Entnahme der Blutprobe ein schwerer Verfahrensverstoß vorliege.

4

3. Das aufgrund der Strafanzeige des Beschwerdeführers eingeleitete Ermittlungsverfah-
ren gegen den Beschuldigten wegen Körperverletzung im Amt stellte die Staatsanwalt-
schaft Bayreuth mit Verfügung vom 23. Juli 2018 gemäß § 170 Abs. 2 StPO ein. Ein Tat-
nachweis sei nicht zu führen, da das Vorliegen der Voraussetzungen für eine polizeiliche
Anordnungskompetenz aufgrund von Gefahr im Verzug nicht auszuschließen sei. Unter
Bezugnahme auf diese Einstellungsverfügung lehnte es das Polizeipräsidium Oberfran-
ken sodann mit Schreiben vom 23. August 2018 ab, vom Beschwerdeführer geltend ge-
machte Amtshaftungsansprüche zu erfüllen.

5

4. Der vom Beschwerdeführer gegen die Verfügung vom 23. Juli 2018 eingelegten Be-
schwerde gab die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit Bescheid vom 12. September
2018 keine Folge. Die Annahme eines Falles von Gefahr im Verzug sei angesichts der of-
fenkundigen Widersprüche zwischen der Angabe des Beschwerdeführers, er habe vor
zwei Tagen Cannabis zu sich genommen, und dessen körperlicher Erscheinung, die ei-
nen erst kurze Zeit zurückliegenden Konsum nahegelegt habe, gut vertretbar. Außerdem
hätte auch ein Richter die Blutentnahme wegen des positiven Urintests angeordnet.

6

5. Das Oberlandesgericht Bamberg verwarf mit Beschluss vom 19. November 2018 den
Antrag des Beschwerdeführers auf gerichtliche Entscheidung als unbegründet. Die An-
ordnung der Blutentnahme sei jedenfalls nach der seit dem 24. August 2017 geltenden
Rechtslage rechtmäßig und deshalb materiell-rechtlich gerechtfertigt. Der Richtervorbe-
halt für die Anordnung einer Blutentnahme bei Verdacht einer Ordnungswidrigkeit sei zwi-
schenzeitlich entfallen (vgl. § 46 Abs. 4 Satz 2 OWiG und § 24a Abs. 2 Satz 1 StVG). Im
Übrigen sei gemäß § 2 Abs. 3 StGB das mildeste Gesetz anzuwenden, wenn das bei Be-
endigung der Tat geltende Gesetz vor der Entscheidung geändert werde. Der Beschul-
digte bleibe daher straflos.

II.

7

Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung seiner
Rechte aus Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1, Art. 19 Abs. 4 sowie Art. 101
Abs. 1 Satz 2 GG.
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8

Die Blutentnahme sei rechtswidrig gewesen, weil sie durch den Beschuldigten nicht habe
angeordnet werden dürfen. Weder habe dieser versucht, einen Richter zu erreichen,
noch habe Gefahr im Verzug vorgelegen. Dem Beschwerdeführer stehe ein Anspruch auf
effektive Strafverfolgung aus Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zu. Darüber hin-
aus sei ihm wegen der Umgehung des Richtervorbehalts der gesetzliche Richter gemäß
Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG entzogen und der effektive Rechtsschutz gemäß Art. 19 Abs. 4
GG verwehrt worden.

9

Der Beschluss des Oberlandesgerichts setze sich nicht mit den Ermittlungsergebnissen
sowie mit den vorgebrachten Einwendungen auseinander. Die Argumentation des Ober-
landesgerichts sei zudem inhaltlich falsch und verletze Art. 3 Abs. 1 GG in seiner Ausprä-
gung als allgemeines Willkürverbot. Würde eine rückwirkende Rechtfertigung angenom-
men werden, hätte es der Staat in der Hand, Amtshaftungsansprüche zu umgehen,
indem er Rechtsverstößen für die Zukunft den Boden entziehe.

III.

10

Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen (§ 93a Abs. 2
BVerfGG), weil sie unzulässig ist. Sie genügt offensichtlich nicht den Anforderungen der
§ 23 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1, § 92 BVerfGG. Ihre Begründung lässt eine Verletzung von
Rechten im Sinne des § 90 Abs. 1 BVerfGG inhaltlich nachvollziehbar nicht erkennen.

11

1. Der Beschwerdeführer ist in seinem grundrechtlichen Anspruch auf effektive Strafver-
folgung aus Art. 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG nicht
verletzt.

12

a) Art. 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG verpflichten den
Staat, sich dort schützend und fördernd vor das Leben, die körperliche Unversehrtheit,
die Freiheit und die sexuelle Selbstbestimmung des Einzelnen zu stellen und sie vor
rechtswidrigen Eingriffen von Seiten Dritter zu bewahren (vgl. BVerfGE 39, 1 <42>; 46,
160 <164>; 121, 317 <356>; BVerfGK 17, 1 <5>), wo die Grundrechtsberechtigten nicht
selbst dazu in der Lage sind. Ein Anspruch auf bestimmte, vom Einzelnen einklagbare
Maßnahmen folgt daraus jedoch grundsätzlich nicht. Insbesondere kennt die Rechtsord-
nung in der Regel keinen grundrechtlich radizierten Anspruch auf eine Strafverfolgung
Dritter (vgl. BVerfGE 51, 176 <187>; 88, 203 <262 f.>; BVerfGK 17, 1 <5>; BVerfG, Be-
schluss der 4. Kammer des Zweiten Senats vom 9. April 2002 - 2 BvR 710/01 -, NJW
2002, S. 2861 <2861 f.>; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 19. Mai
2015 - 2 BvR 987/11 -, NJW 2015, S. 3500 <3501 Rn. 18>).

13
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aa) Die wirksame Verfolgung von Gewaltverbrechen und vergleichbaren Straftaten stellt
allerdings eine Konkretisierung der staatlichen Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 Sätze 1 und
2 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG dar (vgl. BVerfGK 17, 1 <5>). Ein solcher An-
spruch auf effektive Strafverfolgung kommt unter anderem in Fällen in Betracht, in denen
der Vorwurf im Raum steht, dass Amtsträger bei Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben
Straftaten begangen haben. Ein Verzicht auf eine effektive Verfolgung solcher Taten
kann zu einer Erschütterung des Vertrauens in die Integrität staatlichen Handelns führen.
Daher muss bereits der Anschein vermieden werden, dass gegen Amtswalter des Staa-
tes weniger effektiv ermittelt wird oder insoweit erhöhte Anforderungen an eine Anklage-
erhebung gestellt werden (BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom
19. Mai 2015 - 2 BvR 987/11 -, NJW 2015, S. 3500 <3501 Rn. 22>).

14

bb) Die Verpflichtung zu effektiver Strafverfolgung bezieht sich auf das Tätigwerden aller
Strafverfolgungsorgane. Ihr Ziel ist es, eine wirksame Anwendung der zum Schutz des
Lebens, der körperlichen Integrität, der sexuellen Selbstbestimmung und der Freiheit der
Person erlassenen Strafvorschriften sicherzustellen. Es muss insoweit gewährleistet wer-
den, dass Straftäter für von ihnen verschuldete Verletzungen dieser Rechtsgüter auch
tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden (BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des
Zweiten Senats vom 26. Juni 2014 - 2 BvR 2699/10 -, Rn. 13; Beschluss der 3. Kammer
des Zweiten Senats vom 6. Oktober 2014 - 2 BvR 1568/12 -, NJW 2015, S. 150 <151
Rn. 14>; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 23. März 2015 - 2 BvR
1304/12 -, Rn. 16; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 19. Mai 2015 - 2
BvR 987/11 -, NJW 2015, S. 3500 <3501 Rn. 23>).

15

Vielfach genügt es hierfür, wenn die Strafverfolgungsbehörden mit den ihnen zur Verfü-
gung stehenden Mitteln den Sachverhalt aufklären und Beweismittel sichern (vgl. BVerfG,
Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 26. Juni 2014 - 2 BvR 2699/10 -,
Rn. 14; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 6. Oktober 2014 - 2 BvR
1568/12 -, NJW 2015, S. 150 <151 Rn. 15>; Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Se-
nats vom 23. März 2015 - 2 BvR 1304/12 -, Rn. 17). Die Erfüllung der Verpflichtung zur
effektiven Strafverfolgung setzt eine detaillierte und vollständige Dokumentation des Er-
mittlungsverlaufs ebenso voraus wie eine nachvollziehbare Begründung der Einstellungs-
entscheidungen.

16

b) Nach diesen Maßstäben verletzt die Entscheidung des Oberlandesgerichts den An-
spruch des Beschwerdeführers auf effektive Strafverfolgung nicht.

17

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts beruht auf ausreichenden Ermittlungen der
Strafverfolgungsbehörden. Der Sachverhalt, von dem der Beschwerdeführer und die Er-
mittlungsbehörden ausgehen, ist im Wesentlichen unstreitig. Für die gerichtliche Ent-
scheidung stellten sich daher ausschließlich Rechtsfragen, die die Rechtfertigung der tat-
bestandlichen Körperverletzung betrafen, weil weitere Ermittlungen nach Lage der Dinge
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nicht in Betracht kamen.

18

2. Die angegriffene Entscheidung verstößt auch nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG in seiner
Ausprägung als allgemeines Willkürverbot.

19

a) Die Auslegung der Gesetze und ihre Anwendung auf den einzelnen Fall sind grund-
sätzlich Sache der Fachgerichte und einer Nachprüfung durch das Bundesverfassungs-
gericht entzogen. Ein verfassungsrechtliches Eingreifen kommt unter dem Gesichtspunkt
des in Art. 3 Abs. 1 GG niedergelegten Willkürverbots allerdings dann in Betracht
(vgl. BVerfGE 74, 102 <127>; stRspr), wenn die Rechtsanwendung oder das Verfahren
unter keinem denkbaren Aspekt mehr rechtlich vertretbar erscheinen und sich daher der
Schluss aufdrängt, dass die Entscheidung auf sachfremden und damit willkürlichen Erwä-
gungen beruht (vgl. BVerfGE 80, 48 <51>; 83, 82 <84>; 86, 59 <63>; BVerfG, Beschluss
der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 4. Oktober 2017 - 2 BvR 821/16 -, Rn. 15). Dies
ist namentlich dann der Fall, wenn die Entscheidung auf schweren Rechtsanwendungs-
fehlern wie der Nichtberücksichtigung einer offensichtlich einschlägigen Norm, der kras-
sen Missdeutung einer Norm oder der sonst nicht mehr nachvollziehbaren Anwendung ei-
ner Norm beruht (vgl. BVerfGE 87, 273 <279>; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des
Zweiten Senats vom 7. März 2017 - 2 BvR 162/16 -, Rn. 28).

20

b) Die Begründung des Oberlandesgerichts begegnet im Ergebnis keinen verfassungs-
rechtlichen Bedenken.

21

aa) Zwar dürfte die Erwägung, bei der Blutentnahme fehle es bereits an einer tatbestand-
lichen Körperverletzung im Sinne des § 340 Abs. 1 StGB, weil es dabei nicht um eine üb-
le und unangemessene Behandlung gehe, die das körperliche Wohlbefinden nicht nur un-
erheblich beeinträchtige (vgl. etwa Paeffgen/Zabel, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen,
StGB, 5. Aufl. 2017, § 228 Rn. 58), nicht mehr vertretbar und daher willkürlich sein.

22

bb) Das kann jedoch dahinstehen, weil das Oberlandesgericht den Beschuldigten jeden-
falls als gerechtfertigt angesehen hat.

23

Wie das Oberlandesgericht in nicht zu beanstandender Weise festgestellt hat, kann eine
tatbestandliche Körperverletzung bei Vorliegen der Voraussetzungen von § 46 Abs. 1
OWiG in Verbindung mit § 81a Abs. 1 StPO prinzipiell gerechtfertigt sein (vgl. Grünewald,
in: Leipziger Kommentar, StGB, Bd. 7/1, 12. Aufl. 2018, § 223 Rn. 41; Lilie, in: Leipziger
Kommentar, StGB, Bd. 13, 12. Aufl. 2009, § 340 Rn. 14; Sternberg-Lieben, in: Schönke/
Schröder, StGB, 30. Aufl. 2019, § 223 Rn. 14 f.; Kudlich, in: Satzger/Schluckebier/Wid-
maier, StGB, 4. Aufl. 2019, § 340 Rn. 12).
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24

Da der Beschwerdeführer den Konsum von Cannabis eingeräumt und der Urintest positiv
auf THC reagiert hatte, konnte wegen des Anfangsverdachts zumindest einer Ordnungs-
widrigkeit nach § 24a Abs. 2 Satz 1 StVG eine Blutentnahme angeordnet werden (§ 46
Abs. 1 OWiG i.V.m. § 81a Abs. 1 StPO). Dafür bedurfte es nach der seit dem 24. August
2017 geltenden Fassung des § 46 Abs. 4 Satz 2 OWiG keiner richterlichen Anordnung
mehr.

25

Dieser Rechtfertigungsgrund kommt dem Beschuldigten auch zugute. Zwar erlaubte § 46
Abs. 1 OWiG in Verbindung mit § 81a Abs. 2 StPO in der zum Zeitpunkt der Tat anwend-
baren Fassung eine Blutentnahme nur bei Vorliegen einer richterlichen Anordnung oder
bei Gefahr im Verzug. Gemäß § 2 Abs. 3 StGB ist jedoch das mildeste Gesetz anzuwen-
den, wenn das bei Beendigung der Tat anwendbare Gesetz vor der Entscheidung geän-
dert wird.

26

Welches Gesetz das mildeste ist, beurteilt sich nach der verfassungsrechtlich nicht zu be-
anstandenden Rechtsprechung der Fachgerichte unter Einbeziehung aller die Strafbar-
keitsvoraussetzungen und die angedrohte Strafe beeinflussenden Faktoren, mithin nach
dem gesamten sachlich-rechtlichen Rechtszustand (vgl. BGHSt 37, 320 <322>; BGH, Be-
schluss vom 14. Oktober 2014 - 3 StR 167/14 -, Rn. 30; Urteil vom 24. Juli 2014 - 3 StR
314/13 -, NStZ 2014, S. 586 <587 Rn. 13>; Fischer, in: ders., StGB, 66. Aufl. 2019, § 2
Rn. 8; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 29. Aufl. 2018, § 2 Rn. 4). Zu berücksichtigen sind
insoweit nicht nur bestimmte Tatbestände des Besonderen Strafrechts, sondern auch Be-
stimmungen des Allgemeinen Strafrechts, insbesondere Rechtfertigungsgründe (vgl.
BGHSt 26, 167 <171>; Hassemer/Kargl, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB,
5. Aufl. 2017, § 2 Rn. 24a; Satzger, in: ders./Schluckebier/Widmaier, StGB, 4. Aufl. 2019,
§ 2 Rn. 22).

27

Zugunsten des Beschuldigten war demnach die zum Zeitpunkt der Entscheidung gelten-
de Anordnungsbefugnis des § 46 Abs. 4 Satz 2 OWiG in der Fassung vom 24. August
2017 anzuwenden. Dies hat das Oberlandesgericht getan.

28

cc) Dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Amtshaftungsansprüche unter
Verweis auf die Einstellung des Ermittlungsverfahrens abgelehnt worden sind, führt inso-
weit zu keiner abweichenden Beurteilung. Der Beschwerdeführer kann zur Durchsetzung
von Amtshaftungsansprüchen nicht von Verfassungs wegen die strafrechtliche Verfol-
gung des Beschuldigten verlangen. Vielmehr enthalten das Straf- und das Staatshaf-
tungsrecht voneinander unabhängige Regelungsregime mit unterschiedlichen Regelungs-
zwecken.

29
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3. Von einer weiteren Begründung wird nach § 93d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG abgesehen.

30

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Huber Kessal-Wulf König

7/8



Bundesverfassungsgericht, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom
29. Mai 2019 - 2 BvR 2630/18

ZitiervorschlagBVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 29. Mai 2019 -
2 BvR 2630/18 - Rn. (1 - 30), http://www.bverfg.de/e/
rk20190529_2bvr263018.html

ECLI ECLI:DE:BVerfG:2019:rk20190529.2bvr263018

8/8


